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8 Überwachung - § 4c BauGB, Anlage 1 Nr. 3 b BauGB  

Gegenstand der Überwachung ist die Durchführung von Darstellungen oder 

Festsetzungen nach § 1a Absatz 3 Satz 2 und von Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 

4 BauGB.  

Die planaufstellende Kommune sichert insbesondere die dargestellten 

Kompensationsmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches durch 

einen städtebaulichen Vertrag und eine dazugehörige Bürgschaft rechtlich und finanziell 

ab.  

Für die Umsetzung sowie die Durchführung und Überwachung der 

Kompensationsmaßnahmen wird von Seiten der unteren Naturschutzbehörde eine 

ökologische Baubegleitung beauflagt. Diese ist vom Vorhabensträger sicherzustellen.  

Unabhängig von diesen Informationen können zudem im Rahmen der Bauphase, der 

Bauabnahme sowie nach Umsetzung des Bauvorhabens Überwachungsmaßnahmen 

durchgeführt werden. 

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht der vorgesehenen Überwachungsmaßnahmen: 

Tabelle 1: Übersicht Maßnahmen zur Umweltüberwachung 

Überwachungs- 

zeitraum 

Schutzgut Verantwortlichkeit Maßnahme zur Überwachung 

Satzungsbeschluss Boden/ Fläche/ 
Wasser; Biotope/ 
Pflanzen/ Tiere; 
Landschaftsbild 

Gemeinde, 
(Erschließungsträger 
durch städtebaulichen 
Vertrag) 

• Gewährleistung der vollständigen Kompensation.  

Vor der Baumaßnahme Biotope/ Pflanzen/ 
Tiere 

Gemeinde • Gewährleistung der ggf. notwendigen Flächen-, Objekt- und 
Baumkontrolle durch einen Artenschutzgutachter. 

• Ggf. Durchführung artenschutzrechtlicher vorgezogener 
Ausgleichsmaßnahmen. 

Boden/ Fläche/ 
Wasser 

Gemeinde • Gewährleistung der Beachtung der Anforderungen des Bodenschutzes. 

Während der 
Baumaßnahmen 

Biotope/ Pflanzen/ 
Tiere 

Gemeinde • Gewährleistung der Beachtung der Anforderungen des Artenschutzes. 

Boden/ Fläche/ 
Wasser 

Gemeinde • Überwachung der vorgesehenen Schutzmaßnahmen beim Umgang mit 
Boden und Wasser und Lebensräumen während der Baumaßnahmen. 

• Bei unvorhergesehenen Beeinträchtigungen sind zusätzliche 
Maßnahmen zu deren Kompensation vorzusehen. 

Kultur- und 
Sachgüter 

Gemeinde • Überwachung der vorgesehenen Schutzmaßnahmen beim Umgang mit 
Bodendenkmälern und Bodenfunden während der Baumaßnahmen. 

Bauabnahme Biotope/ Pflanzen/ 
Tiere; 
Landschaftsbild,  

Genehmigungs-
behörde, Gemeinde 

• Überwachung der Umsetzung der Maßnahmen  

Dauerhaft nach 
Fertigstellung 

Biotope/ Pflanzen/ 
Tiere; 
Landschaftsbild,  

Genehmigungs-
behörde, Gemeinde 

• Überprüfen der Funktionsfähigkeit der Maßnahmenflächen 

 

Es wird sichergestellt, dass externe Kompensationsmaßnahmen außerhalb des 

Geltungsbereiches vor Satzungsbeschluss vertraglich gesichert werden und die Flächen 
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dafür auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Die Maßnahmen innerhalb des 

kommunalen Kompensationsflächenpools in Dyrotz Luch werden mit der Flächenagentur 

Brandenburg als Durchführungspartner vertraglich geregelt.  

 

 


